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1. Dauer 

S�pendien nach dem S�pG i.V.m. der S�pV werden in der Regel für die Dauer von zwei Semestern höchstens für 
die Regelstudienzeit des ersten Studiengangs gewährt. Die Gewährung über zwei Semester hinaus erfolgt unter 
dem Vorbehalt einer jährlichen Überprüfung und Feststellung der Leistungen der S�pendia�n bzw. des S�pendi-
aten durch die Stabsabteilung Studium, Lehre, Weiterbildung, Qualitätssicherung (StL). 

2. Ausschreibungszyklus 

Die Ausschreibung gemäß § 1 S�pV erfolgt einmal jährlich im Sommersemester durch die Vergabekommissionen, 
für die Gewährung ab dem darauffolgenden Wintersemester. 

3. Bewerbungsverfahren 

(1) Der Bewerbung für ein S�pendium sind neben einem Lebenslauf Nachweise über die Hochschulzugangsbe-
rech�gung bzw. erbrachte Studienleistungen beizufügen.  

(2) Darüber hinaus ist mit der Bewerbung ein höchstens zweisei�ges Mo�va�onsschreiben (max. 3000 Zeichen) 
vorzulegen. Dies soll neben einer Schilderung der Mo�va�on für den gewählten Studiengang Aussagen über das 
Poten�al der Bewerberinnen und Bewerber i.S.d. § 2 Absatz 2 S�pV enthalten und zwar über 

a) besondere Erfolge, Auszeichnungen und Preise, vorangegangene Berufstä�gkeit und Prak�ka 

b) oder 

c) ehrenamtliche Tä�gkeit, gesellscha�liches, soziales, hochschulpoli�sches oder poli�sches Engagement 
oder die Mitwirkung in Religionsgemeinscha�en, Verbänden oder Vereinen 

d) oder 

e) besondere persönliche oder familiäre Umstände wie Krankheiten und Behinderungen, die Betreuung 
eigener Kinder, insbesondere als alleinerziehendes Elternteil, oder pflegebedür�iger naher Angehöriger, 
die Mitarbeit im familiären Betrieb, studienbegleitende Erwerbstä�gkeiten, familiäre Herkun� oder ein 
Migra�onshintergrund. 

4. Verteilung der Stipendien 

(1) Die eingeworbenen S�pendien werden je Fachbindung auf die Fachbereiche verteilt. Danach werden die fach-
ungebundenen S�pendien den Fachbereichen so zugewiesen, dass möglichst eine Gleichverteilung der S�pen-
dien über alle Fachbereiche gewährleistet ist.  

(2) Die Verteilung der S�pendien erfolgt unter Berücksich�gung sozialer Kriterien nach Leistungskriterien. 

(3) Pro Fachbereich wird je ein poten�eller Nachrücker bes�mmt. 

5. Auswahlkriterien 

(1) Als Leistungsmerkmal für die Gruppe der Studierenden ab dem driten Fachsemester werden nach §2 (1) S�pV 
die bisher im Studium erbrachten Leistungen zugrunde gelegt.  

(2) Für die Gruppe der Studienanfängerinnen und -anfänger wird die Note der Hochschulzugangsberech�gung 
nach §2 (1) S�pV als Leistungskriterium herangezogen. 

(3) Neben den bisher erbrachten Leistungen und dem bisherigen persönlichen Werdegang sollen auch gesell-
scha�liches Engagement, die Bereitscha�, Verantwortung zu übernehmen oder besondere soziale, familiäre oder 
persönliche Umstände berücksich�gt werden, die sich beispielsweise aus der familiären Herkun� oder einem 
Migra�onshintergrund ergeben.  
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6. Vergabekommissionen 

(1) Der Vorsitz der Vergabekommissionen wird von dem für Lehre zuständigen Präsidiumsmitglied übernommen. 

(2) Die Auswahl erfolgt über zwei Vergabekommissionen, die jeweils über die Bewerbungen Studierender der 
Fachbereiche 01-06 inkl. Lehramt sowie 07-11 entscheiden. 

(3) Das Präsidium beru� für jede Vergabekommission zwei Professoreninnen und Professoren sowie zwei wissen-
scha�liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Dauer von vier Jahren. Alle Mitglieder verfügen über ein 
S�mmrecht. S��erinnen und S��er können beratend (ohne S�mmrecht) der Vergabekommission beiwohnen. 
Sie werden von ihren Sitzungen in Kenntnis gesetzt.  

(4) Die Geschä�sführung der Vergabekommissionen obliegt der Stabsabteilung Studium, Lehre, Weiterbildung, 
Qualitätssicherung (StL). 

7. Bewerbungsunterlagen 

Eingesandte Bewerbungsunterlagen werden nicht an die Bewerberinnen und Bewerber zurückgeschickt. Die Be-
werbungsunterlagen von nicht-berücksich�gten Bewerberinnen und Bewerbern werden ein Jahr nach Abschluss 
des Vergabeverfahrens vernichtet. Die Unterlagen der berücksich�gten Bewerberinnen und Bewerber werden 
nach Abschluss der Laufzeit des vergebenen S�pendiums vernichtet.  

Gießen, den 25.06.2024 
Prof. Dr. Katharina Lorenz 
Präsidentin 
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